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Gebührenordnung 
 
des „Turn- und Sportverein Erding 1862 e.V.“ 
 
1. Gebührenordnung 
 
Das Präsidium setzt die Gebühren fest; die Höhe ist im Internet und im Vereinsschaukasten 
bekannt zu geben. 
 
1.1 Festsetzung der Gebühren und Gebührensätze 
 
1.1.1 Bearbeitung von Sportveranstaltungs-Gebühren 
 
Aktiven Mitgliedern, die auf eigenen Wunsch oder durch den Verein zu Sportveranstaltungen 
gemeldet werden (Verursacher), dort nicht zum Start antreten oder die geforderten Pflichtzeiten 
überschreiten, werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.  
 
Entstandene Kosten sind alle Kosten, die mit der Start- bzw. Spielmeldung verursacht wurden. 
Hierunter fallen die Meldegelder, Reisekosten, Unterbringungskosten, Verpflegung, erhöhtes 
nachträgliches Meldegeld (ENM - früher Reuegeld) usw.  
Eine zusätzliche Gebühr wird nicht erhoben.  
Über Ausnahmen entscheidet die Abteilungsleitung bzw. das Präsidium. 
 
1.1.2 Ausstellung einer Benutzungsberechtigung 
 
Mitgliedern eines Vereins, der dem Deutschen Sportbund angehört, wird für maximal fünf 
Kalenderwochen im Geschäftsjahr die Benutzung der Sportstätten ermöglicht. Beginn und 
Beendigung der Benutzungsberechtigung müssen festgehalten werden. Der Heimatverein muss 
seinen Geschäftssitz mindestens 50 Kilometer von Erding entfernt haben.  
Für die Benutzung der Sportstätten werden bei Vorlage des Ausweises oder einer Bescheinigung 
des Heimatvereins keine besonderen Gebühren erhoben, mit Ausnahme der auch von den 
Mitgliedern des TSV Erding erhobenen Abteilungs- und Zusatzbeiträge.  
Einrichtungen des Vereins sind nur dann von der gastweisen Benutzung ausgeschlossen, wenn 
diese durch Gruppen überbelegt oder aus technischen Gründen nicht benutzbar sind.  
Eine Verwaltungsgebühr wird nicht erhoben. 
 
1.1.3 Behebung von schuldhaft verursachten Schäden 
 
Für die Behebung von schuldhaft verursachten Schäden wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von € 13,00 erhoben zuzüglich der Reparatur- bzw. Neuanschaffungskosten.. 
 
1.2 Fälligkeit 
 
Gebühren aller Art sind sofort fällig. Sie können nicht gegen Forderungen aufgerechnet werden. 
Auch ein Zurückbehaltungsrecht ist unzulässig. 
 
 
2. Inkrafttreten 
 
Diese Gebührenordnung wurde in der Vereinsratssitzung am 08. Juni 2004 festgelegt. 
 
Mit der Bekanntgabe im Internet unter www.tsverding.de und im Vereinsschaukasten des TSV 
Erding 1862 e.V. tritt die Gebührenordnung in Kraft. 
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